
 
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

des Abwasserzweckverbandes Obere Werntalgemeinden  
vom 04.12.2008 (Amtsblatt des Landratsamtes Schweinfurt Nr. 47 vom 10.12.2008) 

 
Der Abwasserzweckverband Obere Werntalgemeinden erlässt aufgrund der Art. 8 und 
9 des Kommunalabgabengesetzes folgende  
 
 

1. Änderungssatzung vom 31.08.2011:  
 
 

§ 1 
 
Der § 3 Abs.1 Satz 2 der Gebührensatzung wird wie folgt geändert: 
 
„Die Gebühr beträgt 2,60 € pro Kubikmeter Schmutzwasser.“ 

 

§ 2 
 

Der § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gebührensatzung wird wie folgt geändert: 

 

„Die Gebühr beträgt 0,36 € pro Quadratmeter modifizierter Grundstücksfläche.“  

  
 

§ 3 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
 
Poppenhausen, 31.08.2011 
 
Abwasserzweckverband 
Obere Werntalgemeinden 
 
 
 
G u b e 
Verbandsvorsitzende 
 


